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I. Auszug aus der 
Berufsordnung (BORA)

in der Fassung vom 1. 07. 2003

Die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in der Bundesrepublik Deutschland sowie die 

weiteren Mitglieder der Rechtsanwaltskammern geben sich durch die Versammlung ihrer frei 

gewählten Vertreterinnen und Vertreter folgende Berufsordnung, in der der Begriff Rechtsanwalt 

neutral als Berufsbezeichnung verwendet ist:
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Erster Teil: Freiheit der Berufsausübung

§ 1 Freiheit der Advokatur

(1) Der Rechtsanwalt übt seinen Beruf frei, selbstbestimmt und unreglementiert aus, soweit 

Gesetz oder Berufsordnung ihn nicht besonders verpflichten.

(2) Die Freiheitsrechte des Rechtsanwalts gewährleisten die Teilhabe des Bürgers am Recht. 

Seine Tätigkeit dient der Verwirklichung des Rechtsstaats.

(3) Als unabhängiger Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten hat der 

Rechtsanwalt seine Mandanten vor Rechtsverlusten zu schützen, rechtsgestaltend, konflikt-

vermeidend und streitschlichtend zu begleiten, vor Fehlentscheidungen durch Gerichte und 

Behörden zu bewahren und gegen verfassungswidrige Beeinträchtigung und staatliche 

Machtüberschreitung zu sichern.

Zweiter Teil: Pflichten bei der Berufsausübung

Erster Abschnitt: Allgemeine Berufs- und Grundpflichten

§ 2 Verschwiegenheit

(1) Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit berechtigt und verpflichtet.

(2) Das Recht und die Pflicht zur Verschwiegenheit beziehen sich auf alles, was ihm in Aus-

übung seines Berufes bekannt geworden ist, und bestehen nach Beendigung des Mandats fort.

(3) Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt nicht, soweit diese Berufsordnung oder andere 

Rechtsvorschriften Ausnahmen zulassen oder die Durchsetzung oder Abwehr von Ansprüchen 

aus dem Mandatsverhältnis oder die Verteidigung des Rechtsanwalts in eigener Sache die 

Offenbarung erfordern.

(4) Der Rechtsanwalt hat seine Mitarbeiter und alle sonstigen Personen, die bei seiner beruf-

lichen Tätigkeit mitwirken, zur Verschwiegenheit (§ 43a Abs. 2 Bundesrechtsanwaltsordnung) 

ausdrücklich zu verpflichten und anzuhalten.

§ 3 Widerstreitende Interessen, Versagung der Berufstätigkeit

(1) Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er, gleich in welcher Funktion, eine andere 

Partei in derselben Rechtssache im widerstreitenden Interesse bereits beraten oder vertreten 

hat oder mit dieser Rechtssache in sonstiger Weise im Sinne der §§ 45, 46 Bundesrechts-

anwaltsordnung beruflich befasst war.

(2) Das Verbot gilt auch, wenn ein anderer Rechtsanwalt oder Angehöriger eines anderen 

Berufes im Sinne des § 59a Bundesrechtsanwaltsordnung, mit dem der Rechtsanwalt in 

Sozietät, zur gemeinschaftlichen Berufsausübung in sonstiger Weise (Anstellungsverhältnis, 

freie Mitarbeit) oder in Bürogemeinschaft verbunden ist oder war, in derselben Rechtssache, 

gleich in welcher Funktion, im widerstreitenden Interesse berät, vertritt, bereits beraten oder 

vertreten hat oder mit dieser Rechtssache in sonstiger Weise beruflich befasst ist oder war.

(3) Die Verbote der Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn eine Verbindung zur gemeinsamen 

Berufsausübung beendet ist und der Rechtsanwalt während der Zeit gemeinsamer 

Berufsausübung weder Sozius war noch wie ein solcher nach außen hervorgetreten ist und 

auch selbst mit der Rechtssache nicht befasst war. 1

(4) Wer erkennt, dass er entgegen den Absätzen 1 oder 2 tätig ist, hat unverzüglich davon seinen 

Mandanten zu unterrichten und alle Mandate in derselben Rechtssache zu beenden. 2

§ 4 Fremdgelder und andere Vermögenswerte

(1) Zur Verwaltung von Fremdgeldern hat der Rechtsanwalt in Erfüllung der Pflichten aus  

§ 43a Abs. 5 Bundesrechtsanwaltsordnung Anderkonten zu führen.

(2) Fremdgelder und sonstige Vermögenswerte, insbesondere Wertpapiere und andere geld-

werte Urkunden, sind unverzüglich an den Berechtigten weiterzuleiten. Solange dies nicht 

möglich ist, sind Fremdgelder auf Anderkonten zu verwalten; dies sind für ständige Auftrag-

geber und im Übrigen in der Regel Einzelanderkonten. Auf einem Sammelanderkonto dürfen 

Beträge über 15.000,- € für einen einzelnen Mandanten nicht länger als einen Monat verwaltet 

werden. Sonstige Vermögenswerte sind gesondert zu verwahren. Das gilt nicht, solange et-

was anderes vereinbart ist. Die Pflicht zur Abrechnung nach § 23 bleibt unberührt. 2

(3) Eigene Forderungen dürfen nicht mit Geldern verrechnet werden, die zweckgebunden zur 

Auszahlung an andere als den Mandanten bestimmt sind. 2

§ 5 Kanzlei

Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, die für seine Berufsausübung erforderlichen sachlichen, 

personellen und organisatorischen Voraussetzungen vorzuhalten.

1 BRAK-Mitt. 1999, 122. 
2 BRAK-Mitt. 1999, 121.
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Zweiter Abschnitt: Besondere Berufspflichten im Zusammenhang mit der Werbung

§ 6 Werbung

(1) Der Rechtsanwalt darf über seine Dienstleistung und seine Person informieren, soweit die 

Angaben sachlich unterrichten und berufsbezogen sind.

(2) In Praxisbroschüren, Rundschreiben und anderen vergleichbaren Informationsmitteln dürfen 

auch andere als die nach § 7 erlaubten Hinweise sowie Erläuterungen der Interessen- und 

Tätigkeitsschwerpunkte gegeben werden. 3

(3) Die Angabe von Erfolgs- und Umsatzzahlen ist unzulässig. Hinweise auf Mandate und 

Mandanten sind nur in den in Abs. 2 benannten Informationsmitteln oder auf Anfrage zulässig, 

soweit der Mandant ausdrücklich eingewilligt hat. 

(4) Der Rechtsanwalt darf nicht daran mitwirken, dass Dritte für ihn Werbung betreiben, die 

ihm selbst verboten ist.

§ 7 Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkte

(1) Unabhängig von der Angabe von Fachanwaltsbezeichnungen dürfen als Teilbereiche der 

Berufstätigkeit nur Interessen- und/oder Tätigkeitsschwerpunkte benannt werden. Insgesamt 

sind nicht mehr als fünf Benennungen zulässig, davon höchstens drei Tätigkeitsschwerpunkte. 

Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkte sind jeweils als solche zu bezeichnen.

(2) Interessenschwerpunkte darf nur benennen, wer besondere Kenntnisse auf dem benannten 

Gebiet nachweisen kann, die im Studium, durch vorherige Berufstätigkeit, durch Veröffent-

lichungen oder in sonstiger Weise erworben wurden. Tätigkeitsschwerpunkte darf nur 

benennen, wer zusätzlich auf dem benannten Gebiet nach der Zulassung seit mindestens 

zwei Jahren in erheblichem Umfang tätig gewesen ist. 4

(3) Bei gemeinschaftlicher Berufsausübung im Sinne des § 9 Abs. 1 dürfen Interessen und 

Tätigkeitsschwerpunkte auch für die Berufsausübungsgemeinschaft als solche benannt werden, 

wenn einer oder mehrere der dort tätigen Rechtsanwälte dazu nach den Absätzen 1 und 2 

berechtigt sind. 5

§ 7a Mediator 6

Als Mediator darf sich bezeichnen, wer durch geeignete Ausbildung nachweisen kann, dass 

er die Grundsätze des Mediationsverfahrens beherrscht.

§ 8 Kundgabe beruflicher Zusammenarbeit 7

Auf eine berufliche Zusammenarbeit darf nur hingewiesen werden, wenn sie in einer Sozietät, 

in sonstiger Weise (Anstellungsverhältnis, freie Mitarbeit) mit sozietätsfähigen Personen im 

Sinne des § 59a Bundesrechtsanwaltsordnung oder in einer auf Dauer angelegten und durch 

tatsächliche Ausübung verfestigten Kooperation erfolgt. Zulässig ist auch der Hinweis auf die 

Mitgliedschaft in einer Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung.

§ 9 Kurzbezeichnungen 8

(1) Bei gemeinschaftlicher Berufsausübung, soweit sie in einer Sozietät, Partnerschaftsgesellsch

aft oder in sonstiger Weise (Anstellungsverhältnis, freie Mitarbeit) mit sozietätsfähigen Personen 

im Sinne des § 59a Bundesrechtsanwaltsordnung erfolgt, darf eine Kurzbezeichnung geführt 

werden. Diese muss bei der Unterhaltung mehrerer Kanzleien einheitlich geführt werden. 

(2) Die Namen früherer Kanzleiinhaber, Gesellschafter, Angestellter oder freier Mitarbeiter 

dürfen in der Kurzbezeichnung weitergeführt werden.

(3) Die Kurzbezeichnung darf im Übrigen nur einen auf die gemeinschaftliche Berufsausübung 

hinweisenden Zusatz enthalten.

§ 10 Briefbögen

(1) Auf Briefbögen müssen auch bei Verwendung einer Kurzbezeichnung die Namen sämt-

licher Gesellschafter mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen aufgeführt werden. 

Gleiches gilt für Namen anderer Personen, die in einer Kurzbezeichnung gemäß § 9 Abs. 1 

enthalten sind. Es muss mindestens eine der Kurzbezeichnung entsprechende Zahl von 

Gesellschaftern, Angestellten oder freien Mitarbeitern auf den Briefbögen namentlich aufge-

führt werden.

(2) Bei beruflicher Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer Berufe sind die jeweiligen 

Berufsbezeichnungen anzugeben.

(3) Werden mehrere Kanzleien unterhalten, so ist für jeden auf den Briefbögen Genannten 

seine Kanzleianschrift anzugeben.

(4) Ausgeschiedene Kanzleiinhaber, Gesellschafter, Angestellte oder freie Mitarbeiter können 

auf den Briefbögen nur weitergeführt werden, wenn ihr Ausscheiden kenntlich gemacht wird; 

§ 9 Abs. 2 bleibt unberührt.

3 BRAK-Mitt. 2002, 219.
4 BRAK-Mitt. 2002, 219
5 BRAK-Mitt. 2003, 67
6 BRAK-Mitt. 2002, 219
7 BRAK-Mitt. 2002, 219

8 BRAK-Mitt. 2002, 219. Die Beschlüsse der 5. Sitzung der 2. Satzungsversammlung zu § 9  

Abs. 2 und 3 wurden vom Bundesministerium der Justiz aufgehoben (BRAK-Mitt. 2003, 67 ff.). 

Diese Beschlüsse wurden deshalb nicht verkündet (BRAK-Mitt. 2003, 69); sie sind nicht in 

Kraft getreten. Es handelt sich um folgende Änderungen: „(2) Die Kurzbezeichnung ist aus 

den Nachnamen früherer oder derzeitiger Mitglieder der Berufsausübungsgemeinschaft zu 

bilden. Zusätze sind nur erlaubt, soweit dadurch keine Sach- oder Fantasiebezeichnung ent-

steht. (3) wird aufgehoben.“ (BRAK-Mitt. 2003, 67).
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Neunter Abschnitt: Anwendungsbereich

§ 34 Weitere Mitglieder der Rechtsanwaltskammer, ausländische Rechtsanwälte 14

(1) Für europäische Rechtsanwälte im Sinne der §§ 1 ff. EuRAG gelten hinsichtlich ihrer Tätigkeit 

in der Bundesrepublik Deutschland die §§ 1 bis 33 sowie die Anlagen entsprechend.

(2) Für europäische Rechtsanwälte, die nach den §§ 25 ff. EuRAG vorübergehend in der 

Bundesrepublik Deutschland tätig werden, gelten die Vorschriften der §§ 1 bis 33 nach 

Maßgabe des § 27 EuRAG entsprechend.

(3) Für Rechtsanwälte aus anderen Staaten, die Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer im 

Sinne der §§ 206, 207 Bundesrechtsanwaltsordnung sind, gelten hinsichtlich ihrer Tätigkeit in 

der Bundesrepublik Deutschland die §§ 1 bis 33 sowie die Anlagen entsprechend.

(4) Für Inhaber einer Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz, die Mitglieder einer 

Rechtsanwaltskammer sind, gelten die §§ 2 bis 13, 15 bis 19, 21 bis 33 sowie die Anlagen 

entsprechend.

Dritter Teil: Schlussbestimmungen

§ 35 In-Kraft-Treten und Ausfertigung

(1) Diese Berufsordnung tritt drei Monate nach Übermittlung an das Bundesministerium der 

Justiz in Kraft, soweit nicht das Bundesministerium der Justiz die Satzung oder Teile derselben 

aufhebt, frühestens jedoch mit dem ersten Tag des dritten Monats, der auf die Veröffentlichung 

in den BRAK-Mitteilungen folgt.

(2) Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens ist in den BRAK-Mitteilungen bekannt zu machen.

(3) Die Berufsordnung ist durch den Vorsitzenden und den Schriftführer der Satzungs-

versammlung auszufertigen.

14 BRAK-Mitt. 2001, 177

BORA BORA
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II. Auszug aus der 
Bundesrechtsanwaltsordnung 
(BRAO)
In der Fassung vom 1. August 1959

BRAOBRAO
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Erster Teil Der Rechtsanwalt

BRAO § 1 Stellung des Rechtsanwalts in der Rechtspflege

Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege.

BRAO § 2 Beruf des Rechtsanwalts

(1) Der Rechtsanwalt übt einen freien Beruf aus.

(2) Seine Tätigkeit ist kein Gewerbe.

BRAO § 3 Recht zur Beratung und Vertretung

(1) Der Rechtsanwalt ist der berufene unabhängige Berater und Vertreter in allen Rechts-

angelegenheiten.

(2) Sein Recht, in Rechtsangelegenheiten aller Art vor Gerichten, Schiedsgerichten oder 

Behörden aufzutreten, kann nur durch ein Bundesgesetz beschränkt werden.

(3) Jedermann hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht, sich in Rechts-

angelegenheiten aller Art durch einen Rechtsanwalt seiner Wahl beraten und vor Gerichten, 

Schiedsgerichten oder Behörden vertreten zu lassen.

Dritter Teil Die Rechte und Pflichten des Rechtsanwalts und die berufliche 

Zusammenarbeit der Rechtsanwälte

Erster Abschnitt Allgemeines

BRAO § 43 Allgemeine Berufspflicht

Der Rechtsanwalt hat seinen Beruf gewissenhaft auszuüben. Er hat sich innerhalb und außer-

halb des Berufes der Achtung und des Vertrauens, welche die Stellung des Rechtsanwalts 

erfordert, würdig zu erweisen. 

BRAO § 43 a Grundpflichten des Rechtsanwalts

(1) Der Rechtsanwalt darf keine Bindungen eingehen, die seine berufliche

Unabhängigkeit gefährden.

(2) Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Pflicht bezieht sich auf alles, 

was ihm in Ausübung seines Berufes bekanntgeworden ist. Dies gilt nicht für Tatsachen, die 

offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(3) Der Rechtsanwalt darf sich bei seiner Berufsausübung nicht unsachlich verhalten. Unsachlich 

ist insbesondere ein Verhalten, bei dem es sich um die bewußte Verbreitung von Unwahrheiten 

oder solche herabsetzenden Äußerungen handelt, zu denen andere Beteiligte oder der 

Verfahrensverlauf keinen Anlaß gegeben haben.

(4) Der Rechtsanwalt darf keine widerstreitenden Interessen vertreten.

(5) Der Rechtsanwalt ist bei der Behandlung der ihm anvertrauten Vermögenswerte zu der 

erforderlichen Sorgfalt verpflichtet. Fremde Gelder sind unverzüglich an den Empfangs-

berechtigten weiterzuleiten oder auf ein Anderkonto einzuzahlen.

(6) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, sich fortzubilden.

BRAO § 43 b Werbung

Werbung ist dem Rechtsanwalt nur erlaubt, soweit sie über die berufliche Tätigkeit in  

Form und Inhalt sachlich unterrichtet und nicht auf die Erteilung eines Auftrags im Einzelfall 

gerichtet ist.

BRAO § 43 c Fachanwaltschaft 

(1) Dem Rechtsanwalt, der besondere Kenntnisse und Erfahrungen in einem Rechtsgebiet 

erworben hat, kann durch die Rechtsanwaltskammer, der er angehört, die Befugnis verliehen 

werden, eine Fachanwaltsbezeichnung zu führen. Fachanwaltsbezeichnungen gibt es für das 

Verwaltungsrecht, das Steuerrecht, das Arbeitsrecht und das Sozialrecht. Die Befugnis darf für 

höchstens zwei Rechtsgebiete erteilt werden. 

(2) Über den Antrag des Rechtsanwalts auf Erteilung der Erlaubnis entscheidet der Vorstand 

der Rechtsanwaltskammer durch einen dem Rechtsanwalt zuzustellenden Bescheid, nachdem 

ein Ausschuß der Kammer die von dem Rechtsanwalt vorzulegenden Nachweise über den 

Erwerb der besonderen Kenntnisse und Erfahrungen geprüft hat. 

(3) Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer bildet für jedes Fachgebiet einen Ausschuß und 

bestellt dessen Mitglieder. Einem Ausschuß gehören mindestens drei Rechtsanwälte an; 

diese können Mitglieder mehrerer Ausschüsse sein. Die §§ 75 und 76 sind entsprechend 

anzuwenden. Mehrere Rechtsanwaltskammern können gemeinsame Ausschüsse bilden.

(4) Die Erlaubnis zum Führen der Fachanwaltsbezeichnung kann mit Wirkung für die Zukunft 

von dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer zurückgenommen werden, wenn Tatsachen 

nachträglich bekanntwerden, bei deren Kenntnis die Erlaubnis hätte versagt werden müssen. 

Sie kann widerrufen werden, wenn eine in der Berufsordnung vorgeschriebene Fortbildung 

unterlassen wird. 
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BRAO § 51 Berufshaftpflichtversicherung

(1) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich 

aus seiner Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden abzuschließen 

und die Versicherung während der Dauer seiner Zulassung aufrechtzuerhalten. Die Ver-

sicherung muß bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Versicherungsunternehmen 

zu den nach Maßgabe des Versicherungsaufsichtsgesetzes eingereichten Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen genommen werden und sich auch auf solche Vermögensschäden 

erstrecken, für die der Rechtsanwalt nach § 278 oder § 831 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

einzustehen hat.

(2) Der Versicherungsvertrag hat Versicherungsschutz für jede einzelne Pflichtverletzung zu 

gewähren, die gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrechtlichen Inhalts gegen den 

Rechtsanwalt zur Folge haben könnte; dabei kann vereinbart werden, daß sämtliche 

Pflichtverletzungen bei Erledigung eines einheitlichen Auftrags, mögen diese auf dem 

Verhalten des Rechtsanwalts oder einer von ihm herangezogenen Hilfsperson beruhen, als 

ein Versicherungsfall gelten.

(3) Von der Versicherung kann die Haftung ausgeschlossen werden:

1.  für Ersatzansprüche wegen wissentlicher Pflichtverletzung,

2.  für Ersatzansprüche aus Tätigkeiten über in anderen Staaten eingerichtete oder unter-

haltene Kanzleien oder Büros,

3.  für Ersatzansprüche aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Beratung und Beschäftigung 

mit außereuropäischem Recht,

4.  für Ersatzansprüche aus Tätigkeiten des Rechtsanwalts vor außereuropäischen Gerichten,

5.  für Ersatzansprüche wegen Veruntreuung durch Personal, Angehörige oder Sozien des 

Rechtsanwalts.

(4) Die Mindestversicherungssumme beträgt 250.000 Euro für jeden Versicherungsfall. Die 

Leistungen des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres verursachten Schäden 

können auf den vierfachen Betrag der Mindestversicherungssumme begrenzt werden.

(5) Die Vereinbarung eines Selbstbehalts bis zu 1 vom Hundert der Mindestversicherungssu

mme ist zulässig.

(6) Im Versicherungsvertrag ist der Versicherer zu verpflichten, der zuständigen Landesjustiz-

verwaltung und der zuständigen Rechtsanwaltskammer den Beginn und die Beendigung oder 

Kündigung des Versicherungsvertrages sowie jede Änderung des Versicherungsvertrages, die 

den vorgeschriebenen Versicherungsschutz beeinträchtigt, unverzüglich mitzuteilen.

(7) Zuständige Stelle im Sinne des § 158c Abs. 2 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag 

ist die Landesjustizverwaltung.

(8) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 

des Bundesrates nach Anhörung der Bundesrechtsanwaltskammer die Mindestversicherungss

umme anders festzusetzen, wenn dies erforderlich ist, um bei einer Änderung der wirtschaft-

lichen Verhältnisse einen hinreichenden Schutz der Geschädigten sicherzustellen.


